
 
 
 
 

Hinweise und Informationen zur Rücknahme von Transportverpackungen  

 
 

Den Anforderungen nach § 15 Abs. 1 Satz 5 Verpackungsgesetz und 
unserer Einordnung als Vertreiber im Sinne des Verpackungsgesetzes 
entsprechend informieren wir über die Möglichkeit der Rücknahme von 
Transportverpackungen die von solchen Waren stammen, die wir in unserem 
Sortiment führen. 

Verpackungen sind durch den Kunden an den Produktionsstandort der 
Umformtechnik Stendal GmbH zurückzuführen. Die voraussichtliche Masse 
sowie die Materialart sind zum Zwecke der Vorbereitung der Entsorgung der 
Umformtechnik Stendal GmbH zuvor schriftlich anzuzeigen.  

Die fachgerechte Entsorgung der Verpackungen erfolgt durch die 
Umformtechnik Stendal GmbH, wobei eine Kostenbeteiligung in Höhen von 
bis zu 100 % der durch die Entsorgung entstehenden Kosten an den Kunden 
erfolgt.  
 
 


